
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
 
als städtische Wirtschaftsförderung arbeiten wir stets daran, den Standort für Sie zu optimieren. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Sicherung und
Weiterbildung von Fachkräften sowie arbeitsrechtliche Sonderregelungen in der Corona-Pandemie. Dazu habe ich heute spannende
Nachrichten für Sie:
 

 Projekt "Ausbildung 4.0 – Wir machen Sie fit!"
Durch die sich verändernden technologischen Gegebenheiten und deren Auswirkungen auf die Arbeit, ist auch eine Anpassung der
Ausbildung nötig. Das Projekt setzt mit konkreten Unterstützungsstrukturen für Ausbildungsbetriebe an diesem Punkt an. Kleine und
Mittlere Unternehmen werden kostenfrei rund um die Themen Azubis finden, Ausbildungsinhalte anpassen und Digitalisierung beraten,
um so für Auszubildende attraktiv zu bleiben – heute, morgen und übermorgen.
Am 27.10. findet eine Kreativwerkstatt zum Thema "Kreative Stellenanzeigen - Einfach, selbst gemacht!" in Bergheim statt. Hier können
Sie sich dazu anmelden.

 
 Bundesministerium für Arbeit (BMAS) - Arbeit von morgen

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat viele Maßnahmen ergriffen, um Sie durch die aktuelle Zeit zu begleiten. Mit dem
Arbeit-von-morgen-Gesetz ("Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der
Ausbildungsförderung") richtet das BMAS die Weiterbildungsförderung weiter auf die sich ändernden Anforderungen der demografischen
Entwicklung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit aus. Sie finden die verschiedenen Programme und Hintergundinformationen hier.

 
 Verdienstausfall bei Tätigkeitsverbot oder Quarantäne nach Infektionsschutzgesetz

Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) unter Quarantäne gestellt wird oder mit einem Tätigkeitsverbot belegt wurde und
einen Verdienstausfall erleidet, ohne krank zu sein, erhält grundsätzlich eine Entschädigung (§56 IfSG). Für Unternehmen in Kerpen ist
der Landschaftsverbande Rheinland (LVR) für die Entschädigung zuständig. Sie finden alle relevanten Informationen hier.

 
 Hygienemaßnahmen und -tipps für Unternehmen in der Corona-Krise

Die IHK-Köln hat eine Übersicht darüber erstellt wie Sie Ihre Mitarbeiter*innen und Kund*innen in der aktuellen Situation am besten
schützen können. Sie finden sie hier.

 
Haben Sie Wünsche oder Anregungen für kommende Newsletter? Haben Sie allgemeine Fragen oder Anmerkungen an die
Wirtschaftsförderung? Sie können sich jederzeit per Mail oder telefonisch bei uns melden. Für persönliche Gespräche stehen wir Ihnen derzeit
ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung zur Verfügung.  
 


